
und Annäherns kommen ohne physischen 
Kontakt aus, können aber durch ihre Häu-
figkeit, Menge und Offenkundigkeit betrof-
fene Personen in ihrem Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung ebenfalls berühren. 

Neben dem Zusenden von sexualisier-
ten Darstellungen und Kommentaren an 
ausgewählte Personen gibt es Formen, in 
denen über Funkverbindungen (Bluetooth 
oder Wi-Fi-Ad-hoc-Dienste wie Air Drop 
oder Snapdrop) Inhalte an Empfangsgeräte 
im Umkreis gesendet werden. Bei diesem 
sogenannten Cyberflashing (oder Cyber 
Flashing) können relevante Inhalte von al-
len Endgeräten in der unmittelbaren Um-
gebung, wie etwa in Zügen oder Bussen 
empfangen und angezeigt werden. Struktu-
rell vergleichbar damit sind sexuelle Hand-
lungen, die Teilnehmende von anonymen 
Live-Videochats an sich vornehmen, und 
bei denen dann Chatpartner*innen per 
Zufallsprinzip mit diesen Darstellungen in 
Kontakt kommen. Auch andere Formen 
der Ausnutzung technischer Möglichkeiten 
können zu Formen aufgedrängter Sexu-
alität führen, wie etwa das (wiederholte) 
Hinzufügen der Mobilfunknummer einer 
bestimmten Person zu Messenger-Gruppen 
mit sexuellen oder pornografischen Inhal-
ten oder die Nutzung von Social Bots, die 
automatisiert sexualisierte Inhalte oder 
Kommentare an Personen absenden. 

Handlungen, die der betroffenen Person 
nicht bekannt sind

Bei anderen Erscheinungsformen erhält 
die betroffene Person nicht direkt beläs-
tigende Nachrichten, sondern ein Dritter 
äußert sich öffentlich oder gegenüber an-
deren Personen über die betroffene Person. 
Meist zielen die Äußerungen auf die Diffa-
mierung der Betroffenen ab. In sogenann-
ten »slut shaming«-Foren oder auf entspre-
chenden Profilen in sozialen Netzwerken 
werden Fotos oder Namen von – meistens –  
Frauen veröffentlicht, die aufgrund ihres 
(angeblichen) sexuellen Verhaltens, ihres 
Erscheinungsbildes oder ihrer Kleidungs-
weise nicht einem vermeintlichen Standard 
entsprechen und daher »Schlampen« seien. 
Bei falschen Sex- und Kontaktanzeigen wer-
den Namen und Kontaktdaten von echten 
Personen ohne ihr Wissen bzw. gegen ihren 
Willen genutzt, die selbst aber für entspre-
chende Anfragen gar nicht zur Verfügung 
stehen (sog. fake profiles). In beiden Fällen 
können digitale Kontaktdaten und Wohn-

benheiten sind die Absendenden nicht 
immer und nicht immer zweifelsfrei er-
kennbar und nicht ohne Weiteres ermittel-
bar. Abzugrenzen von Kommunikation, die 
sich unmittelbar an die Betroffenen richtet, 
sind Handlungen, die gegenüber Dritten 
oder öffentlich erfolgen, ohne, dass die be-
troffene Person davon Kenntnis hat bzw. 
haben muss.

Direkt an die betroffene Person 
gerichtete Handlungen

Eine verbreitete Erscheinungsform auf-
gedrängter Sexualität ist das unaufgefor-
derte Zusenden von sexuellem Bildmate- 
rial (image-based sexual abuse oder bildba-
sierte sexualisierte Gewalt).3 Dabei werden 
Fotos oder Videos von (meist männlichen) 
Geschlechtsteilen mit oder ohne weitere 
Kommentare zielgerichtet an Betroffene ge-
sendet (sog. dick pics); teils handelt es sich 
dabei um eigene Aufnahmen der absenden-

den Person, teils wird im Netz gefundenes 
Material genutzt. Neu treten Formen hinzu, 
bei denen Fotomontagen und sog. Deep Fa-
kes mit gefälschten pornografischen Dar- 
stellungen der betroffenen Person verwen-
det wurden.4 Von Sexting, also dem einver-
nehmlichen Austausch sexualisierter Nach-
richten und Darstellungen, unterscheiden 
sich diese Formen durch die ungefragte Zu-
sendung entsprechender Inhalte.

Zudem enthalten derartige Mitteilungen 
oftmals weitere Äußerungen neben den 
beschriebenen Abbildungen oder Fotos: Sie  
gehen einher mit sexualisierten Bemerkun-
gen, Fragen und Aufforderungen, sexuell 
konnotierten Beleidigungen oder Andro-
hungen. In gravierenden Fällen können der- 
artige Mitteilungen als andauernde zielge-
richtete Belästigung auftreten.

Auch ohne das Mitsenden von Darstel-
lungen kommt das sogenannte digitale Cat-
calling aus. Von dem Begriff umfasst sind 
sexualisierte Anspielungen und Bemerkun-
gen, ungebührliche oder frivole Äußerungen 
und Kommentare, Gesten oder Emojis. Die 
digitalen Pendants des Hinterherpfeifens, 
Wolfsgeheuls, Luftküsse-Sendens, Hupens 

Über Soziale Netzwerke, Instant Messenger 
und Datingportale können Nutzerinnen und 
Nutzer einfach und schnell Kontakt zu anderen 
Personen aufnehmen oder ihre Meinung kund-
tun. Dabei sind in den letzten Jahren zuneh-
mend digitale Formen aufgedrängter Sexualität 
und sexualisierter Belästigung zu Tage getreten, 
die sich nicht nur, aber auch gegen Minderjähri-
ge richten oder jedenfalls von diesen beobachtet 
werden können. Der Beitrag gibt einen Über-
blick über die Erscheinungsformen und ordnet 
sie rechtlich ein.

Ein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
ergibt sich aus Sicht des Bundesverfassungs-
gerichts unmittelbar aus dem Allgemeinen 
Persönlichkeitsrecht, das durch Art. 2 Abs. 1  
in Verbindung mit Art. 1 Abs. 1 GG ge-
schützt ist. Danach ist der Sexualbereich 
der einzelnen Person als Teil der Privat- und 
Intimsphäre besonders geschützt und um-
fasst im Kern das Recht jedes Einzelnen, 
»seine Einstellung zum Geschlechtlichen 
selbst zu bestimmen«1. Das umfasst auch 
die Entscheidung, in welcher Form man 
seine Sexualität auslebt und ob und in wel-
cher Form man »dabei Einwirkungen von 
Dritten hinnehmen möchte«.2 Dieses Recht 
kann bei Formen aufgedrängter Sexualität 
und sexualisierter Belästigung berührt sein, 
auch in digitalen Medienumgebungen. 

Erscheinungsformen digitaler auf-
gedrängter Sexualität und sexualisierter 
Belästigung

Der Begriff der digitalen aufgedrängten 
Sexualität beschreibt Situationen, in denen 
eine Person ohne Zustimmung und unauf-
gefordert in unterschiedlichem Maße sexu-
ell konotierte bzw. klar sexuelle Äußerun-
gen oder Darstellungen über elektronische 
Medien an Dritte übermittelt. In der Diskus-
sion wird dabei teils von Cyberharassment, 
text- und bildbasierter digitaler Gewalt oder 
berührungsloser sexueller Belästigung ge-
sprochen. Im Kern geht es um sexualisierte, 
sexistische, misogyne Ansprachen, Darstel-
lungen und Beleidigungen, um Diffamie- 
rungen, Beschimpfungen oder Drohungen,  
die per SMS und MMS, als E-Mail, in Form 
von Direktnachrichten in Instant Mes-
sengern und Sozialen Medien oder über 
(öffentlich einsehbare) Kommentare in so-
zialen Netzwerken zu den betroffenen Per- 
sonen gelangen. Entsprechende Handlun-
gen erfolgen meist anonym bzw. pseudo-
nym, d.h. aufgrund der technischen Bege-
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Wird ein solcher Inhalt zudem an ein 
Kind (also an Unter-14-Jährige) gesendet, 
steht eine Strafbarkeit wegen sexuellen Miss- 
brauchs eines Kindes ohne Körperkontakt 
mit dem Kind nach § 176a Abs. 1 Nr. 3 StGB 
(früher §176 Abs. 4 Nr. 4 StGB) im Raum: 
Die Vorschrift bestraft das Einwirken auf 
ein Kind mittels eines pornografischen In-
halts.14 Auch im Rahmen des § 176a StGB 
kann ein Dick Pic einen solchen Inhalt dar- 
stellen. Ein Einwirken liegt allerdings nur 
vor, wenn das Kind den Inhalt auch tat-
sächlich wahrgenommen hat; ein bloßes 
Zusenden, ohne dass das Kind den Inhalt 
tatsächlich rezipiert, etwa weil es eine Nach- 
richtenanfrage oder einen Air Drop nicht 
annimmt, reicht – anders als bei § 184 
StGB15 – für § 176a StGB nicht aus.16 Auch 
ein strafbarer Versuch ist in diesem Fall 
nicht gegeben, da der § 176a Abs. 1 Nr. 3 
StGB im Rahmen einer Versuchsstrafbarkeit 
lediglich Fälle umfasst, in denen die Voll-
endung daran scheitert, dass Täter*innen 
sich vorstellen, mit einem pornografischen 
Inhalt tatsächlich auf ein Kind einzuwir-
ken, obwohl sich dahinter eine Person ab 
14 Jahren verbirgt. Über die visuelle Wahr-
nehmung hinaus ist es nicht erforderlich, 
dass das Kind den sexuellen Sinn auch 
zweifelsfrei erkennt.17 Hier muss der Täter 
auch nicht das Motiv haben, ein sexuelles 
Interesse bei dem Kind zu wecken.18  

Die Tatvariante des § 176a Abs. 1 Nr. 1 
StGB – die sexuelle Handlung vor einem 
Kind – ist dagegen bei Formen asynchroner 
Kommunikation nicht erfüllt: Für das Merk-
mal der sexuellen Handlung vor einem 
Kind ist erforderlich, dass eine Simultanität 
zwischen der Handlung und der Wahrneh-
mung besteht. Von dem Tatbestand sind 
insoweit nur Liveübertragungen erfasst, je-
doch keine Fotos des Vorganges, die später 
verschickt oder empfangen werden.19 Für 
entsprechende Handlungen im beschrie-
benen Live-Videochats erscheint der (ob-
jektive) Straftatbestand aber anwendbar. 
Der/die Täter*in muss bezüglich der Wahr-
nehmung des Kindes mit direktem Vorsatz 
handeln, es reicht also nicht aus, dass le-
diglich billigend in Kauf genommen wird, 
dass ein Kind die sexuelle Handlung mitbe-
kommen kann20; hinsichtlich des Alters des 
Opfers reicht der bedingte Vorsatz aus.21 Bei 
zufallsgesteuerter Kontaktvermittlung in 
Chats wie beispielsweise Chatroulette oder 
in Live-Übertragungen in größeren Video-
Chatrooms, in denen auch Kinder anwe-
send sind, ist die Feststellung des direkten 
Vorsatzes erschwert. Insbesondere bei einer 
Übertragung auf Chatroulette, in dessen 
Format die Chatpartner*innen ständig und 
schnell wechseln, kann nicht stets davon 
ausgegangen werden, dass es Täter*innen 
gerade darauf ankommt, dass ein Kind die 
Übertragung sehen wird. In Betracht könn-
te hier ein Vorsatzwechsel kommen, wenn 

wiegender Auffassung die Sicht eines objek-
tiven Betrachters anzusetzen. Beim Zusen-
den von Dick Pics jedoch zeigt sich, dass die 
auf klassische pornografische Inhalte abzie-
lenden Perspektiven und Definitionen an 
Grenzen stoßen: Die Objektformel war und 
ist stark geprägt von einem Verständnis, 
bei dem die Darsteller*innen entmensch-
licht als Sexmaschinen dargestellt werden, 
womit eher auf die Menschenwürde der 
Protagonist*innen abgestellt wurde als auf 
das Recht auf sexuelle Selbstbestimmung 
der rezipierenden Personen. Auch unter-
scheiden sich Dick Pics stark von pornogra-
fischen Zeitschriften oder professionellen 
pornografischen Videos, da eine noch grö-
ßere Nähe bzw. Intimität erzeugt wird, wo 
es sich auf dem Bild um die versendende 
Person handelt.

Zudem weicht beim unverlangten Zu-
senden der subjektive Wille zur sexuellen 
Reizerzeugung teils von einer objektiven 
Betrachtung ab: Der Versender will sexuel-
le Erregung erzeugen, für einen objektiven 
Betrachtenden ist dieser sexuelle Reiz häu-
fig nicht nachzuvollziehen und ggf. eher 
abstoßend. Es kann diskutiert werden, ob  
der objektive Pornografiebegriff insbeson-
dere bei digital aufgedrängter Sexualität wie  
dem Zusenden von Dick Pics noch trägt. 
Hier gibt es Diskussionen, den Begriff sub-
jektiv(er) aus Sicht der empfangenden Per-
son zu bestimmen.10 Dies erscheint insbe-
sondere dort sinnvoll, wo der § 184 StGB 
die sexuelle Selbstbestimmung schützt und 
auch die Betroffenheit der Personen stark 
subjektiv geprägt ist, was bei den Tatvarian-
ten § 184 Abs.1 Nr. 5 und Nr. 6 StGB der Fall 
ist.11 Für § 184 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 StGB 
bleibt ein objektiver Maßstab angezeigt, da 
hier zuvörderster Schutzzweck der Jugend-
schutz ist. 

Auch wenn grundsätzlich eine Ein-
zelfallbetrachtung angezeigt ist, erfüllt 
ein Dick Pic in der Regel die genannten 
Kriterien. Wo bei besonders aufwändig 
inszenierter Pornografie ggf. Aspekte der 
Kunstfreiheit zu berücksichtigen sind, ist 
bei amateurhaften Aufnahmen nicht von 
einer besonderen gestalterischen Wirkung 
auszugehen.12 Festzuhalten bleibt, dass 
nicht jedes Nacktfoto gleich als Pornogra-
fie einzustufen ist, aber das jedenfalls das 
Zusenden eines deutlich erkennbaren, eri-
gierten männlichen Geschlechtsteils als 
pornografischer Inhalt einzustufen und 
die Strafbarkeit nach § 184 StGB gege-
ben ist.13 Ist die empfangende Person ein 
Erwachsener und erhält die Darstellung 
nicht auf Verlangen, so ist insbesondere  
§ 184 Abs. 1 Nr. 6 StGB einschlägig. Erfolgt 
die Übermittlung zielgerichtet an eine min- 
derjährige Person, kommt ein Verstoß ge-
gen § 184 Abs. 1 Nr. 1 StGB in Betracht – 
dann auch unabhängig von einer vorheri-
gen Einwilligung.

adressen der betroffenen Personen veröf-
fentlicht werden (sog. doxing). Eine wei-
tere Form persönlichkeitsrechtsrelevanter 
Äußerungen ist die Veröffentlichung von 
(ggf. zuvor im Einvernehmen hergestellter) 
Nacktfotos oder pornografischer Videos 
einer Person (sog. revenge porn); daneben 
können manipulierte oder durch Deep Fake- 
Anwendungen erstellte pornografische 
Montagen genutzt werden. Oft erfahren 
die Betroffenen erst durch entsprechend 
einschlägige Kontaktanfragen oder über 
Umwege von der Tatsache, dass derartige 
personenbezogene Inhalte über sie im Netz 
existieren. In gravierenden Fällen können 
außerdem Formen des Hackings, Daten-
diebstahls und der heimlichen Überwa-
chung der digitalen Mediennutzung – und 
darüber hinaus auch des Aufenthaltsorts –  
hinzutreten. Mit Blick auf die Vielfältig-
keit der Formen verleumderischer und aus-
spähender Handlungen, die einer eigenen 
rechtlichen Bewertung vorbehalten bleiben 
müssen, liegt der Fokus dieses Beitrags auf 
den direkt an eine Zielperson gerichteten 
Handlungsformen.

Strafrechtlicher Rahmen bei visueller 
aufgedrängter Sexualität 

Es gibt eine Reihe strafrechtlicher Vor-
schriften, die an sexualisiertes Verhalten 
oder Eingriffe in das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung unter Anwesenden an-
knüpfen, und ebenso verschiedene Straf-
vorschriften, die das Zugänglichmachen 
bestimmter medialer Darstellungen sank-
tionieren. Die oben beschriebenen Phä-
nomene befinden sich an der Schnittstelle 
dieser Vorschriften.

Ein erster Anknüpfungspunkt für straf-
rechtliche Normen kann sich dort ergeben, 
wo eine pornografische Darstellung über- 
mittelt wird. In diesen Fällen kann § 184 
StGB einschlägig sein. Im Mittelpunkt steht 
die Frage, was als pornografisch einzuord-
nen ist. Dabei kommt es nach herrschender 
Meinung nicht auf die subjektiven Empfin-
dungen der sendenden oder der empfan-
genden Person an, sondern auf eine Klas- 
sifizierung aus objektiver Sicht.5 Dabei ist 
davon auszugehen, dass die Begriffe sexu-
ell, sexualisiert und pornografisch nicht 
deckungsgleich sind.6 Ein Inhalt ist por-
nografisch, »wenn er sexuelle Vorgänge in 
grob aufdringlicher Weise in den Vorder-
grund rückt und den Mensch zum bloßen 
Objekt sexueller Lusterfüllung degradiert«.7  
Dabei sind auch jeweilige gesellschaftliche 
Grenzen des sexuellen Anstandes zu beach-
ten, wobei diese für eine Klassifizierung als 
Pornografie eindeutig überschritten sein 
müssen.8 Zudem muss der Inhalt zu einem 
bedeutenden und stark überwiegenden Teil 
darauf gerichtet sein, einen sexuellen Reiz 
zu erzeugen9; auch hierfür ist nach über-

  Aufsätze / Berichte

JMS-Report – Dezember 6/2021 3https://doi.org/10.5771/0170-5067-2021-6-2
Generiert durch IP '3.145.37.248', am 17.07.2024, 21:28:38.

Das Erstellen und Weitergeben von Kopien dieses PDFs ist nicht zulässig.

https://doi.org/10.5771/0170-5067-2021-6-2


wissenschaftliche Dienst des Bundestages 
beschäftigt.31 Dieser führt in seinem Fazit 
zur einschlägigen Rechtsprechung aus: 
»Eine Auffangfunktion als ›kleines Sexu-
alstrafrecht‹ solle dem Beleidigungstatbe-
stand nicht zukommen.«32 Das entspricht 
der Sichtweise, dass bei Aussagen im Inter-
net generell von einer restriktiven Anwen-
dung der Beleidigungstatbestände auszu-
gehen ist, da »das Web kein[en] Ort für 
Höflichkeitsaustausch«33 darstellt. Eine Ein-
ordnung von sexualisierten Äußerungen 
als Beleidigung erscheint vor diesem Hin-
tergrund auch in Zukunft in den meisten 
Fällen unwahrscheinlich. Dieser Zustand 
kann mit Blick auf die Betroffenen – und 
insbesondere Minderjährige – unverständ-
lich sein, da es schwer nachvollziehbar ist, 
dass eine Aussage, die auf herablassende 
und sexistische Art und Weise den Körper 
kommentiert, nicht ehrverletzend gemeint 
ist.

Hilfe aus dem Ordnungswidrigkeitenrecht?

Im Ordnungswidrigkeitenrecht bestehen 
daneben mit §§ 118, 119 OWiG zwei Tatbe-
stände, die unangemessenes Verhalten in 
der Öffentlichkeit bestrafen sollen. Nach  
§ 118 OWiG – Belästigung der Allgemein-
heit – wird bestraft, wer eine grob ungehö-
rige Handlung vornimmt, die geeignet ist, 
die Allgemeinheit zu belästigen oder zu 
gefährden und die öffentliche Ordnung 
beeinträchtigt. Allgemeinheit meint dabei 
eine unüberschaubare Mehrheit von Men-
schen, die auf einer persönlichen Ebene 
nicht verbunden sind.34 Grundsätzlich kön- 
nen auch Gemeinschaften auf Social Media- 
Plattformen eine solche Allgemeinheit dar- 
stellen. Allerdings ist ein Tun oder Unter-
lassen nur dann grob ungehörig, wenn das 
Verhalten »in einer Weise gegen die aner-
kannten Regeln von Sitte, Anstand und Ord- 
nung verstößt, dass dadurch eine unmittel-
bare psychische oder physische Belästigung 
oder Gefährdung der Allgemeinheit und 
gleichzeitig eine Beeinträchtigung der öf-
fentlichen Ordnung in Betracht kommt«.35 
Besonders schwere Formen der verbalen 
sexuellen Grenzüberschreitungen würden  
hier umfasst, diese erfüllten dann aller-
dings auch bereits den Tatbestand einer 
Beleidigung – für § 118 OWiG als Auffang-
tatbestand bestünde dann kein Raum. Bei 
Verhaltensweisen wie dem Kommentieren 
mit einer Aubergine würde es weiter an 
dem Merkmal der Belästigung der Allge-
meinheit fehlen, da hierfür ein nicht nur 
schnell vorübergehendes Unbehagen son-
dern eine Erheblichkeit verlangt wird, die 
sich psychisch oder physisch auswirkt.36 
Diese Hürde dürfte in der Regel nicht über-
schritten sein. Ebenso wird es sich häufig 
mit Blick auf den § 119 OWiG verhalten, 
nach dem vor allem solche Verhaltenswei-

täten26 zu nennen. Beim häufigen Erhalten  
von Dick Pics können Vermeidungsstrate-
gien wie der Wechsel der Telefonnummer 
oder der komplette Rückzug aus sozialen 
Medien die Folge sein. Im Vergleich zu den 
bisherigen Beispielen scheinen die (noch) 
nicht in der Lage, eine Strafbarkeit nach  
§ 238 StGB begründen zu können. Mit der 
verstärkten Berücksichtigung von (kommu- 
nikativen) Teilhaberechten kann es hier in 
Zukunft aber ggf. zu einer weiteren Ausle-
gung dieses Tatbestandsmerkmals kommen.

Strafrechtlicher Rahmen bei beleidigenden 
sexualisierten Äußerungen

Anzügliche Sprüche, Hinterherpfeifen 
oder hartnäckiges Anstarren: Auch online 
werden Äußerungen, Bilder und Videos 
ungeniert mit sexistischen Sprüchen oder 
Emojis kommentiert und über die Körper 
der Abgebildeten geurteilt. Sexualisierte Äu-
ßerungen und Catcalling können dabei für 
Betroffene sehr unangenehme Erlebnisse 
darstellen. Auch bei diesen Phänomenen 
aber treten strafrechtliche Einordnungs-
schwierigkeiten auf: 

Sexualisierte Äußerungen beinhalten al-
lein betrachtet – sowohl online als auch off-
line – keinen körperlichen Vorgang. Daher 
scheidet eine Strafbarkeit wegen sexueller 
Belästigung nach § 184i StGB aus, da die-
ser eine physische Berührung voraussetzt. 
Auch § 177 StGB, der sexuelle Übergriffe, 
sexuelle Nötigungen und Vergewaltigun-
gen unter Strafe stellt, verlangt zur Straf-
barkeit eine Berührung;27 gleiches gilt für 
§ 183a StGB.28 Bei wiederholtem Vorgehen 
könnte ebenso wie beim Zusenden von 
Dick Pics eine Strafbarkeit wegen Nachstel-
lung nach § 238 StGB im Raum stehen,  
allerdings wird es auch hier zumeist an  
dem Tatbestandsmerkmal der Geeignetheit 
der Handlung zur nicht unerheblichen Be-
einträchtigung der Lebensgestaltung feh-
len (s. oben). 

Übrig bleibt im deutschen Strafrecht da-
her die Beleidigung nach § 185 StGB. Die 
Rechtsprechung ist bei sexuellen Äuße-
rungen und deren Strafbarkeit nach § 185 
StGB allerdings bislang äußerst zurückhal-
tend. Der BGH geht davon aus, dass der 
erforderliche ehrverletzende Charakter 
nicht bereits darin besteht, dass die Äuße-
rung sexuell motiviert ist. Es müssen stets 
weitere Merkmale hinzutreten.29 So wäre 
das Kommentieren mit einem Auberginen-
Emoji (als Zeichen eines männlichen Ge-
schlechtsteils) nicht als Beleidigung einzu-
stufen, da hier der weitere Erklärungswert 
fehlt. Dagegen wurde die Gleichstellung 
mit einer Prostituierten durch das Anbieten 
von Geld für sexuelle Praktiken als Beleidi-
gung bestraft.30  Mit der Frage, ob und wann 
Catcalling nach § 185 StGB als Beleidigung 
strafbar sein kann, hat sich u.a. 2020 der 

bemerkt wird, dass sich ein Kind auf der 
anderen Seite befindet und die Handlung 
dennoch weiter durchgeführt wird.

Daneben kommt eine Strafbarkeit wegen 
exhibitionistischer Handlungen nach § 183  
StGB in Betracht – jedenfalls für Live-
Videochats: Der Tatbestand erfordert wie 
§ 176a Abs.1 Nr.1 StGB eine Simultanität 
zwischen Handlung und Wahrnehmung, 
die Begehungsweise durch zeitgleiche Über-
tragung mittels einer Webcam ist daher 
von § 183 StGB erfasst, nicht aber die Auf-
nahme und spätere Versendung der Auf-
zeichnung.22 Beim Versenden von Dick Pics 
kommt also keine Strafbarkeit nach § 183 
StGB in Betracht, wohl aber bei unverlang-
ten sexuellen Handlungen in Live-Übertra-
gungen. 

Das reine Zusenden von Dick Pics ist 
meist auch nicht wegen Beleidigung, übler 
Nachrede oder Verleumdung nach §§ 185 
ff. StGB strafbar. Diese Paragrafen zielen auf 
den Ehrschutz natürlicher Personen ab; Tat-
handlung der Beleidigung nach § 185 StGB 
ist die Kundgabe der eigenen Missachtung. 
Zwar wurde bislang in der Rechtsprechung 
vereinzelt die Weitergabe von Nacktfotos 
anderer Personen (auch) als Beleidigung 
aufgefasst,23 im Zusenden von Dick Pics 
liegt jedoch nicht zugleich zwingend auch 
die Missachtung der anderen Person. Hier-
zu müssten weitere Merkmale hinzutreten, 
die sich beispielsweise durch weitergehende 
beleidigende Äußerungen erschließen. 

Eine Strafbarkeit wegen sexueller Beläs-
tigung nach dem neu eingeführten § 184i 
StGB kommt nicht in Betracht, da dieser 
ausdrücklich eine physische körperliche 
Berührung verlangt. Auch eine Nötigung 
nach § 240 StGB liegt nicht ohne Hinzutre-
ten weiterer Äußerungen vor. Ebenso ver- 
hält es sich mit einer Bedrohung nach § 241 
StGB, da hierfür erforderlich ist, dass ein zu-
künftiges Übel konkret in Aussicht gestellt 
wird.24

Bei dem häufigen Zusenden sexualisier-
ter Äußerungen kann aber eine Nachstel-
lung nach § 238 StGB vorliegen: In Betracht 
kommt hierbei vor allem die Begehungs-
weise mittels Kontaktversuchen über Kom-
munikationsmittel nach § 238 Abs. 1 Nr. 3 
StGB. Für eine solche Strafbarkeit müssen 
allerdings zusätzliche Hürden genommen 
werden: Es ist erforderlich, dass eine unbe-
fugte und beharrliche Begehungsweise vor-
liegt, die geeignet ist, die Gestaltung des 
Lebens beträchtlich zu beeinträchtigen. 
Hierbei muss in dem Handeln eine bedeu-
tende Hartnäckigkeit bestehen.25 Daher rei- 
chen das einmalige ebenso wie das das ge-
legentliche Zusenden von Dick Pics nicht 
aus. Ob das Tatbestandsmerkmal erfüllt ist, 
wird ebenfalls aus einer objektiven Sicht 
beurteilt. Beispielhaft sind vor allem Maß-
nahmen wie die Änderung des Namens, 
Wegzug oder der Rückzug aus Freizeitaktivi-
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leinrichtungen aber bislang unterbelichtet 
ist, ist das Phänomen sexualisierter Äuße-
rungen gegenüber Erwachsenen, die für 
Kinder und Jugendliche einsehbar sind. Das  
Risiko, dass es durch eine wahrgenommene 
(vermeintliche) Normalisierung sexualisier-
ter Belästigungsformen und geschlechter- 
klischeebezogener Ansprachen im Netz 
zu einer Entwicklungsbeeinträchtigung in 
Form einer sozialethischen Desorientierung  
kommen kann, ist nicht von der Hand zu 
weisen. Hier bedarf es einer dem Problem 
deutlich zugewandteren Prüfpraxis, auch 
und gerade unterhalb strafrechtlich rele-
vanter Inhalte.41

 
Ausblick: Sorgt das neue JuSchG in der 
Praxis für Abhilfe? 

Angesichts der aufgezeigten strafrecht-
lichen Graubereiche und bislang in der 
medienordnungsrechtlichen Aufsichtspra-
xis wenig berücksichtigten Formen ein-
sehbarer sexualisierter Ansprachen ist eine 
relevante Frage, ob und inwieweit das neue 
JuSchG für das Phänomen einen Rechts-
rahmen bereitstellt. Mit dem erweiterten 
Schutzzweck des Schutzes der »persönli-
chen Integrität« von Kindern und Jugend- 
lichen (§ 10a Nr. 3 JuSchG) zielt der Gesetz- 
geber ausdrücklich auf Interaktionsrisiken 
für die entwicklungsbezogenen Ausprägun-
gen des allgemeinen Persönlichkeitsrechts 
ab – und damit auch auf das Recht auf  
sexuelle Selbstbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen.42 Anknüpfungspunkte 
im JuSchG können in der Praxis vor allem 
die Berücksichtigung von Interaktionsri-
siken bei der Altersbewertung von Medi-
en im Rahmen des Verfahrens nach § 14 
Abs. 6 JuSchG sein. Bei der Beurteilung der 
Entwicklungsbeeinträchtigung etwa eines 
Spiels oder einer App sollen ausdrücklich 
auch außerhalb der prüfbaren Inhalte lie-
gende interaktive Funktionalitäten in die 
Prüfung einfließen (§ 10b Abs. 2, 3 JuSchG), 
also etwa Chat-, Direktnachrichten- oder 
Bildaustauschfunktionen, wenn »diese eine 
abweichende Gesamtbeurteilung (…) recht-
fertigen«. Die Prüfpraxis wird hier vor dem 
Hintergrund der rein inhaltsbezogenen 
Altersbewertung solche durch technische 
Funktionen ermöglichte Risiken auch für 
die sexuelle Selbstbestimmung im Rahmen 
einer Risikoabschätzung berücksichtigen 
und ggf. eine Anpassung der Altersfreigabe 
vornehmen müssen.43

Nun schützt allein eine ggf. höhere Al-
tersfreigabe nicht davor, dass es bei inter-
aktiven Funktionalitäten zu Formen auf-
gedrängter Sexualität oder sexualisierten 
Belästigungen kommt; angesprochen sind 
hier vor allem die Handlungen Dritter, 
die durch das Vorhalten von Kontakt- und 
Kommunikationsmöglichkeiten überhaupt 
erst ermöglicht werden. Damit rückt § 24a 

Einzige Ausnahmen bilden Texte, Bilder 
und Videos, die die empfangende Person 
als SMS oder MMS erhält: Bei diesen Diens-
ten handelt es sich nach h.M. um Telekom-
munikationsdienste, die ausdrücklich vom 
Anwendungsbereich des JMStV ausgenom-
men sind (§ 2 Abs. 1 JMStV iVm. § 2 Abs. 1 
S. 3 MStV).

Für alle von Kindern und Jugendlichen via 
Telemedien empfangenen Inhalte gilt: Rele-
vante Darstellungen, d.h. entwicklungsbe-
einträchtigende oder jugendgefährdende In- 
halte, sind ebenfalls vom Jugendmedien-
schutzrecht umfasst und können medien- 
ordnungsrechtlich beanstandet werden, 
auch parallel zu einem strafrechtlichen Ver- 
fahren. Für pornografische Inhalte gilt, dass 
diese Kindern und Jugendlichen nie zu-
gänglich gemacht werden dürfen (§ 4 Abs. 
2 JMStV); für Darstellungen unterhalb der 
Pornografie, die entwicklungsbeeinträch-
tigend sind (z.B. besondere sexuelle Prak-
tiken oder erotische Darstellungen), gilt, 
dass diese üblicherweise nur Kindern bzw. 
Jugendlichen zugänglich gemacht werden  
dürfen, wenn die empfangende Person das 
Mindestalter für die entsprechende Darstel-
lung erreicht hat (§ 5 Abs. 1 JMStV). Eine 
rechtswidrige Zusendung kann insoweit 
der zuständigen Landesmedienanstalt oder 
einer anerkannten Selbstkontrolleinrich-
tung gegenüber angezeigt werden. Ein me-
dienordnungsrechtliches Beanstandungs-
verfahren (§ 20 JMStV) zielt in der Regel auf 
die Löschung des entsprechenden Inhalts 
ab, was insbesondere bei Inhalten im Rah-
men von Individualkommunikation als 
nicht zielführend erscheint. Daneben kann 
bei pornografischen Darstellungen oder 
anderen absolut oder relativ unzulässigen 
Inhalten nach § 4 Abs. 1, Abs. 2 JMStV die 
Strafvorschrift nach § 23 JMStV berührt 
sein. Unterhalb davon können durch sexu-
alisierte Belästigungen Ordnungswidrig-
keitsvorschriften verletzt sein, insbeson-
dere §§ 24 Abs. 1 Nr. 2 und Nr. 4 JMStV. 
Gleiches gilt für Fälle, in denen die gezielt 
als Empfänger*in ausgewählte Person be-
reits volljährig ist, die Kommunikation aber 
nicht ausschließlich individuell erfolgt, 
sondern etwa in öffentlichen Bereichen 
sozialer Netzwerke, Video-Sharing-Platt-
formen oder in halböffentlichen Gruppen 
von Instant Messengern stattfindet. Auch 
in diesen Fällen macht die äußernde Per-
son den Inhalt ggf. auch Minderjährigen 
zugänglich. 

Schwieriger ist eine jugendschutzrecht-
liche Einordnung sexualisierter belästigen- 
der oder beleidigender Inhalte. Dass Beleidi-
gungen oder Bloßstellungen entwicklungs-
beeinträchtigende Aspekte genauso auf- 
weisen können wie die Überzeichnung 
von Geschlechterklischees, ist grundsätz-
lich unbestritten.40 Ein Aspekt, der in die 
Spruchpraxis von KJM und Selbstkontrol-

sen geahndet werden, bei denen sexuelle 
Handlungen in der Öffentlichkeit angebo-
ten, angekündigt oder angepriesen werden, 
die dazu geeignet sind, andere zu beein-
trächtigen.

Phänomene, die als Catcalling zu bewer-
ten sind, sind also bislang nicht systematisch 
von straf- oder ordnungswidrigkeitsrechtli-
chen Normen umfasst. Im Gegensatz zum 
deutschen Gesetzgeber haben verschiedene 
europäische Länder hier Regelungen einge-
führt. So hat Frankreich 2018 ein Gesetz be-
schlossen, dass auch die nicht-körperliche 
sexuelle Belästigung bestraft: Art. 621 des 
Code Penal ist im 6. Abschnitt »Contraven-
tions« geregelt, vergleichbar den deutschen 
Ordnungswidrigkeiten, und ahndet Catcal-
ling mit einer Geldstrafe. Auch in Portugal, 
Belgien und den Niederlanden existieren 
derartige Catcalling-spezifische Vorschrif-
ten.37 In Deutschland wird über die Ein-
führung eines Gesetzes zur Bestrafung von 
verbaler sexueller Belästigung diskutiert, 
bisher ohne gesetzgeberische Auswirkun-
gen. Eine Petition, die die Strafbarkeit von 
Catcalling auch in Deutschland fordert, hat 
die Diskussion 2020 in die Öffentlichkeit 
gerückt.38 Es bleibt abzuwarten, ob auch in 
Deutschland – möglicherweise nach dem 
Vorbild von Frankreich – ein Ordnungswid-
rigkeitentatbestand geschaffen wird. 

In der Zusammenschau ergibt sich, dass 
sowohl die visuell aufgedrängte Sexualität 
als auch belästigende sexualisierte Äuße-
rungen im Internet strafrechtlich Heraus-
forderungen bereithalten und das Straf-
recht zumindest zum jetzigen Zeitpunkt 
nur wenige Ansatzpunkte zur Bewältigung 
dieser Phänomene bereithält. Angesichts 
des Umstands, dass es sich hierbei um be-
lastende und ggf. auch traumatische Erleb-
nisse handeln kann, erscheinen strafrechts-
politische Diskussionen zur Verbesserung 
des Schutzes, insbesondere von minderjäh-
rigen Betroffenen, angezeigt. 

Jugendschutzrechtliche Relevanz

Aus Sicht von minderjährigen Personen, 
die Nachrichten mit aufgedrängter Sexua-
lität empfangen, können sich nachteilige 
Wirkungen insbesondere in Form nachhal-
tiger entwicklungsbezogener Beeinträch-
tigungen ergeben. Damit ist der zentrale 
Schutzzweck des Jugendmedienschutzes 
berührt. Angesichts des breit verstande-
nen Telemedienbegriffs in § 2 Abs. 1 JMStV 
iVm. § 2 Abs. 1 S. 3 MStV können nicht 
nur öffentlich einsehbare Äußerungen 
und Kommentare in den Anwendungsbe-
reich der JMStV-Vorgaben fallen, sondern 
auch in Form von Individualkommuni-
kation übermittelten Darstellungen und 
Mitteilungen, etwa als Direktnachrichten 
auf Sozialen Netzwerken oder per Instant 
Messenger empfangenen Nachrichten.39 
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41 S. auch Lembke, in: bff (Hrsg.), Geschlechtsspe-
zifische Gewalt in Zeiten der Digitalisierung,  
2021, S. 177 (179 f).

42 S. Amtliche Begründung zum JuSchG, BT-
Drs. 19/24909, S. 22; vgl. Dreyer, in: Erdemir 
(Hrsg.), Das neue JuSchG, 2021, S. 49 f.

43 S. zum Prüfablauf und -maßstab Dreyer, in: Er-
demir (Hrsg.), Das neue JuSchG, 2021, S. 56 ff.

44 Vgl. Bernzen/Dreyer, in: Erdemir (Hrsg.), Das 
neue JuSchG, 2021, S. 135 ff. (m.w.N.).

45 Croll/Dreyer, merz 6/2021, S. 44 (50 f.).
46 S. nur die Allgemeine Bemerkung Nr. 25 des 

UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes 
v. 24. März 2021, https://kinderrechtekom-
mentare.de/2021/10/17/allgemeine-bemer-
kung-25/
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JuSchG mit der Pflicht zur Implementation 
von Vorsorgemaßnahmen für Angebote mit  
nutzergenerierten Inhalten in den Mittel-
punkt. Danach müssen »Diensteanbieter, 
die fremde Informationen für Nutzerinnen 
und Nutzer mit Gewinnerzielungsabsicht 
speichern oder bereitstellen, (…) durch 
angemessene und wirksame strukturelle 
Vorsorgemaßnahmen dafür Sorge tragen, 
dass die Schutzziele des § 10a Nummer 1 
bis 3 gewahrt werden«. Insbesondere bei 
sozialen Netzwerken und Kontakt- und 
Kommunikationsplattformen, sofern sie 
mindestens eine Million Nutzer*innen in 
Deutschland haben (§ 24a Abs. 3 JuSchG), 
haben die Anbieter entsprechende Vorsor-
gemaßnahmen zu implementieren. § 24a 
Abs. 2 JuSchG nennt dafür Beispiele, diese 
sind aber weder konkret verpflichtend noch 
abschließend, sondern abhängig von dem 
jeweiligen Angebot. Unabhängig von den 
vielen bislang ungeklärten Fragen dieser 
Vorschrift44, die nun der Rechtsanwen-
dungsebene und insbesondere der Aufsicht 
durch die neue BzKJ überlassen sind, kann 
festgestellt werden, dass der § 24a JuSchG 
zumindest die Kontextbedingungen für 
(Selbst-)Hilfe bei Formen aufgedrängter Sexu-
alität verbessern kann (z.B. durch Meldeme-
chanismen, Zugänglichkeit von Help- und 
Hotlines, restriktiver moderierte Chats). 
Daneben können zukünftig ggf. Formen 
künstlicher Intelligenz, die auf dem jeweili-
gen Endgerät laufen und eingehende Kom-
munikation auswerten und ggf. kennzeich-
nen oder ausblenden, das Recht auf sexuelle 
Selbstbestimmung unterstützen helfen; die 
automatisierte Überwachung und Analyse 
von Kommunikationsinhalten ist aus Sicht 
von Kinderrechten allerdings ambivalent.45 

Auch kann das nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass Formen aufgedrängter Sexua- 
lität und sexualisierter Belästigung rechtlich 
bislang nicht umfassend gerahmt sind. Ob 
der in anderen Ländern beobachtbare An-
satz, hier Ordnungswidrigkeitenvorschrif- 
ten zu erlassen, erfolgversprechend ist, 
kann nicht ohne umfassende Analyse er-
mittelt werden. Im Beitrag ist aber deutlich 
geworden, dass derartige Erscheinungsfor-
men jedenfalls gegenüber Minderjährigen 
als ein gesetzgeberisch zu priorisierendes 
Politikziel aufscheinen. Das erfordert das 
verfassungsrechtliche Schutzziel eines mög-
lichst unbeeinträchtigten Aufwachsens, 
auch mit digitalen Informations- und Kom-
munikationsdiensten und in digitalen Um-
welten.46

-----------------------------

 1 Hofmann in Schmidt-Bleibtreu u.a., GG, Art. 2 
Rn. 41.

 2 Valentiner, Das Grundrecht auf sexuelle 
Selbstbestimmung, 2021, S. 187.

 3 Eine YouGov-Studie aus 2017 ergab, dass 46 % 
der befragten britischen Frauen mindestens 
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